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Vollzug des Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und Landesnaturschutzge-

setz (LNatSchG) 

hier: 380-kV-Netzverstärkungsmaßnahme – Abschnitt Landesgrenze Hes-

sen/Rheinland-Pfalz bis Maximiliansau und Abschnitt Maximiliansau – Landesgrenze 

Rheinland-Pfalz/Baden-Württemberg 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

gem. § 15 Abs. 3 UVPG haben Sie uns zur Besprechung über den Untersuchungs-

rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung (Scopingtermin) für die beiden o. g. Plan-

feststellungsverfahren am 12.12.2018 eingeladen und uns entsprechende Scoping-

unterlagen vorgelegt.  

Nach Prüfung der Unterlagen, unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Bespre-

chung mit Vertreterinnen und Vertretern des Antragstellers und der Oberen Natur-

schutzbehörde der SGD Süd am 12.11.2018 sowie nach Prüfung der im Nachgang 

an das Gespräch erhaltenen Karten mit den Untersuchungsgebieten für die Rast- 

und Zugvogelzählung haben wir folgende Hinweise:  

 

Der geplante Untersuchungsumfang ist sehr umfassend und fundiert.  

http://www.sgdsued.rlp.de/
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 Bei den zu berücksichtigenden Artengruppen, bitten wir darum, noch die Blatt-

fußkrebse (in Rheinland-Pfalz sind 6 Arten bekannt) zu berücksichtigen. Die Un-

tere Naturschutzbehörde der Stadt Worms hat hier bereits einen Hinweis auf ein 

Vorkommen im Bereich der Leitungstrasse gegeben. Blattfußkrebse können in 

Pfützen, Gräben, Überschwemmungs-, Druck- und Regenwassertümpeln der 

Rheinniederung zwischen Mainz und Neuburg vorkommen, so dass weitere Vor-

kommen auf Flächen, die bau- oder anlagebedingt in Anspruch genommen wer-

den sollen, denkbar sind.  

 Der Feldhamster kann theoretisch noch auf Äckern der Rheinebene vorkommen 

und sollte in das Untersuchungskonzept aufgenommen werden.  

 Hinsichtlich der Beurteilung der betriebsbedingten Auswirkungen der Umstellung 

auf Höchstspannung (380 kV) auf die Avifauna ist von Interesse, inwieweit Vögel 

überhaupt auf den Leiterseilen ansitzen. Im Zuge der beabsichtigten Kartierun-

gen sowohl der Brut- als auch der Zug- und Rastvögel sollten daher auch die auf 

den jetzigen Leiterseilen ansitzenden Vögel erfasst werden. Auch wenn dies kei-

ne systematische Erfassung ist, ergeben sich daraus Hinweise, inwieweit dieser 

Aspekt artenschutzrechtlich überhaupt von Relevanz ist.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

 

Bianca Goll 

 

______________________ 

Im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens werden auch personenbezogene Daten erfasst und gespei-

chert. Nähere Informationen hierzu und zu den aus der EU-Datenschutz-Grundverordnung resultie-

renden Rechten haben wir auf der Internetseite https://sgdsued.rlp.de/de/datenschutz/ bereitgestellt. 
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